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I. Amtlicher Teil

Bildung

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport des Landes Brandenburg über 

die Gewährung von Zuwendungen zur zusätzlichen 
finanziellen Förderung für die Beschulung von 

Schülerinnen und Schülern aus Flüchtlingsfamilien 
an allgemeinbildenden Ersatzschulen 

(RL-SuSFl-SifT)

Vom 27. November 2017
Gz.: 37.3-56041

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Ziel der Zuwendungen ist es, die Beschulung von im 
Land Brandenburg schulpflichtigen Schülerinnen und 
Schülern aus Flüchtlingsfamilien an allgemeinbildenden 
Ersatzschulen im Schuljahr 2017/2018 zu fördern. 

1.2 Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien im 
Sinne dieser Richtlinie sind Personen, die 

a)  eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Absatz 1, 2 
oder 3 des Aufenthaltsgesetzes innehaben, 

b)  denen der Aufenthalt gemäß § 55 des Asylgesetzes 
zur Durchführung des Asylverfahrens gestattet ist,

c)  deren Abschiebung gemäß § 60a des Aufenthaltsge-
setzes nach Durchführung des Asylverfahrens ausge-
setzt ist,

d)  die eine Aufenthaltsgewährung gemäß §§ 23a oder 
24 des Aufenthaltsgesetzes innehaben oder

e)  die gemäß § 29 Absatz 2 oder 3 des Aufenthaltsge-
setzes eine Aufenthaltserlaubnis aus Gründen des 
Familiennachzugs innehaben, sofern dieser an Per-
sonen anknüpft, für die ein Tatbestand gemäß § 25 
Absatz 1, 2 oder 3 oder ein Tatbestand gemäß § 24 
des Aufenthaltsgesetzes vorliegt.

 Unbegleitete Kinder und Jugendliche gelten als Schü-
lerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien, wenn auf 
sie einer der unter a) bis d) genannten Tatbestände zu-
trifft.

1.3 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und unter Beachtung des § 44 der Landes-
haushaltsordnung sowie der hierzu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften Zuwendungen zur pauschalen finan-
ziellen Unterstützung von Trägern von Ersatzschulen 
zu den Mehrkosten, die für die zusätzliche Förderung 
von im Land Brandenburg für das Schuljahr 2017/2018 
schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern im Sinne 
der Nummer 1.2 an allgemeinbildenden Ersatzschulen 
entstehen.

1.4 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht.

 Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf Grund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2.  Gegenstand der Förderung 

 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel wird bei 
Vorliegen der Voraussetzungen dieser Richtlinie die zu-
sätzliche Förderung der Schülerinnen und Schüler aus 
Flüchtlingsfamilien an allgemeinbildenden Ersatzschu-
len finanziell unterstützt.

3.  Zuwendungsempfänger

 Zuwendungen werden an den Antragsteller im Sinne der 
Nummer 7.1.2 dieser Richtlinie ausgezahlt.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

 Abweichend von Nummer 1 der Verwaltungsvorschrif-
ten zu § 44 der Landeshaushaltsordnung gelten folgende 
Zuwendungsvoraussetzungen:

 Abweichend von Nummer 1.3 der Verwaltungsvorschrif-
ten zu § 44 Landeshaushaltsordnung können innerhalb 
des Förderzeitraumes Zuwendungen bis zu vier Monate 
rückwirkend bewilligt werden, sofern der Antrag bis zum 
31. Dezember 2017 eingeht und nachgewiesen wird, dass 
die Voraussetzungen für die Zuwendungen in diesem 
Zeitraum bereits vorlagen.

5.  Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

5.1  Zuwendungsart: Projektförderung

5.2 Finanzierungsart:  Die Finanzierung erfolgt in Form 
einer Festbetragsfinanzierung pro 
Schülerin oder Schüler aus einer 
Flüchtlingsfamilie, der oder die 
im Schuljahr 2017/2018 die be-
treffende allgemeinbildende Er-
satzschule besucht.

5.3  Form der Zuwendung: Die Zuwendungen werden in Form 
eines Zuschusses bewilligt.

5.4  Bemessungsgrundlage:

 Der Festbetrag beläuft sich pro Schuljahr und pro Schü-
lerin oder Schüler aus einer Flüchtlingsfamilie 

-  in der Primarstufe auf 2.263,00 €,
-  in der Sekundarstufe I und II allgemeinbildender Er-

satzschulen auf 2.692,00 €.
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6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, sich die je-
weiligen persönlichen Voraussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler aus Flüchtlingsfamilien nachweisen zu las-
sen und die entsprechenden Unterlagen bei der Bewilli-
gungsbehörde in Kopie einzureichen.

 Änderungen in den dem Zuwendungsbescheid zu Grun-
de liegenden erheblichen Tatsachen sind unverzüglich 
anzuzeigen. 

6.2 Die Vorschriften zur Beantragung von Änderungen des 
Genehmigungsbescheides gemäß § 121 des Brandenbur-
gischen Schulgesetzes bleiben unberührt.

7.  Verfahren

7.1  Antragsverfahren

7.1.1 Bewilligungsbehörde ist das für Schule zuständige Lan-
desministerium.

7.1.2 Antragsberechtigt sind Träger von allgemeinbildenden 
Ersatzschulen. 

7.1.3 Die Zuwendungen sind schriftlich unter Verwendung der 
zu diesem Zweck bereitgestellten Antragsformulare zu 
stellen. Für den Fall, dass ein Träger für mehrere Ersatz-
schulen Zuwendungen begehrt, ist für jede Schule ein 
gesonderter Antrag zu stellen. 

7.1.4  Im Antrag ist darzulegen,

-  dass an der jeweiligen Ersatzschule zusätzliche För-
derungen der Schülerinnen und Schüler aus Flücht-
lingsfamilien durchgeführt werden sowie deren kon-
zeptionelle Ausgestaltung und

-  die voraussichtliche Teilnehmerzahl.

 Weiteres ist den Antragsvordrucken zu entnehmen.

7.2  Bewilligungsverfahren

 Die Entscheidungen der Bewilligungsbehörde ergehen 
auf der Grundlage des § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg in 
Verbindung mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz und 
der Landeshaushaltsordnung. Soweit die Zuwendungs-
voraussetzungen nicht vorliegen oder keine ausreichen-
den Haushaltsmittel mehr zur Verfügung stehen, wird der 
Antrag auf Zuwendungen abgelehnt. 

7.3  Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

 Die Auszahlung der Zuwendung an den Zuwendungs-
empfänger erfolgt entsprechend der Nummer 1.4 der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest-P). Die Mittelabrufe sind der 
Bewilligungsbehörde mit den entsprechenden Nachwei-
sen zu übergeben.

7.4  Verwendungsnachweisverfahren

7.4.1 Der Zuwendungsempfänger legt der Bewilligungsbehör-
de bis zum im Bewilligungsbescheid genannten Datum 
folgende Nachweise vor:

- Namen und Adressen der im Bewilligungszeitraum 
beschulten Schülerinnen und Schüler aus Flücht-
lingsfamilien,

- Übersicht über die Daten ihrer Zu- und Abgänge, 
- Kopien der vollständigen Schulverträge, 
- sofern Schulverträge über Betreuer abgeschlossen 

wurden, Nachweise über die Betreuung, 
- Nachweise zu den in Nummer 1 Absatz 2 genannten 

Tatbeständen in Kopie,
- eine Verwendungsbestätigung gemäß Nummer 6.5 

der ANBest-P, sofern eine solche im Bescheid zuge-
lassen wurde, anderenfalls Verwendungsnachweise 
einschließlich entsprechender Belege zu den tatsäch-
lich angefallenen höheren Personal- und Sachkosten 
für die zusätzliche Förderung. 

7.4.2 Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung wird 
geprüft, ob Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlings-
familien die betreffende allgemeinbildende Ersatzschule 
mindestens in der im Zuwendungsbescheid zu Grun-
de gelegten Anzahl tatsächlich besucht haben und dem 
Träger in diesem Zusammenhang tatsächlich Mehrkos-
ten in Höhe des Zuwendungsbetrages entstanden sind. 
Berücksichtigt werden die Schülerinnen und Schüler 
aus Flüchtlingsfamilien, die im Monatsdurchschnitt des 
Zuwendungszeitraums regelmäßig am Unterricht und an 
sonstigen pflichtigen Veranstaltungen teilgenommen und 
mehr als die Hälfte des Monats in einem Schulverhältnis 
zu der allgemeinbildenden Ersatzschule gestanden haben.  

 Die Gewährung des Betriebskostenzuschusses gemäß 
§§ 124, 124a des Brandenburgischen Schulgesetzes bleibt 
unberührt. Eine Berücksichtigung der Kosten sowohl im 
Verwendungsnachweisverfahren gemäß dieser Richtlinie 
als auch im Verwendungsnachweisverfahren für den Be-
triebskostenzuschuss gemäß §§ 124, 124a des Branden-
burgischen Schulgesetzes ist ausgeschlossen. 

7.5  Zu beachtende Vorschriften

7.5.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung gelten die  Verwaltungs-
vorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung, soweit 
nicht in dieser Richtlinie oder im Zuwendungsbescheid 
Abweichungen zugelassen worden sind.

7.5.2 Der Landesrechnungshof ist gemäß §§ 88 Absatz 1 und 
91 der Landeshaushaltsordnung zur Prüfung berechtigt. 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, im Rahmen 
einer Überprüfung Einblick in die Unterlagen und Zu-
gang zu den Räumlichkeiten zu gewähren und alle in 
Zusammenhang mit der Verwendung der Zuwendung 
stehenden Auskünfte zu erteilen.
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einem Schulverhältnis zu einer Schule im Land Branden-
burg stehen. Internationale Begegnungen sind schulische 
Veranstaltungen. 

2.2 Gegenstand der Förderung sind die Kosten für die An- 
und Abreise zum oder vom Partner, für Unterkunft und 
Verpflegung sowie zur Programmrealisierung, zum Bei-
spiel Veranstaltungen, Fahrtkosten vor Ort.

2.3 Für die begleitenden Lehrkräfte ist eine Förderung aus-
geschlossen.

3. Zuwendungsempfänger

 Antragsberechtigt sind die Träger oder Schulförderverei-
ne (e. V.) von Schulen in öffentlicher und freier Träger-
schaft im Land Brandenburg.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

 Eine Förderung durch das Land Brandenburg setzt grund-
sätzlich voraus, dass

4.1 die Begegnung in einem europäischen Land durchgeführt 
wird, in begründeten Fällen kann hiervon abgewichen 
werden, wenn die Maßnahme im Rahmen von Bundes-
programmen durchgeführt wird oder im besonderen In-
teresse des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 
liegt,

4.2 die Begegnung im Rahmen einer längerfristig angelegten 
Schulpartnerschaft stattfindet oder der Anbahnung einer 
Schulpartnerschaft oder der Durchführung eines gemein-
samen Projektes dient,

4.3 gemeinsame pädagogisch orientierte Veranstaltungen, 
gemeinsamer Unterricht oder Projektarbeit neben lan-
deskundlichen Elementen integraler Bestandteil des Pro-
gramms sind,

4.4 die Unterbringung in Gastfamilien der Partnerschule er-
folgt (begründete Ausnahmen sind möglich), 

4.5 die Begegnung mindestens 8 Tage dauert (An- und Ab-
reise gelten als ein Tag, begründete Ausnahmen sind 
möglich), 

4.6 Lerngruppen, Arbeitsgemeinschaften und Projektgrup-
pen oder mindestens 10 Schülerinnen und Schüler einer 
Schule an der Begegnung teilnehmen und 

4.7 bei Antragstellung ein ausführliches und von der Partner-
schule bestätigtes Programm vorgelegt wird.

4.8 Bei Begegnungen im grenznahen Raum mit Polen kön-
nen, abweichend von Nummer 4.5, nach Maßgabe dieser 
Richtlinien auch Kurz- oder Tagesbegegnungen geför-
dert werden.

4.9 Voraussetzung für eine Förderung ist ferner, dass die ge-
samte Schule, insbesondere die Schulleitung und die ver-

8.  Geltungsdauer

 Diese Förderrichtlinie tritt mit Wirkung vom 01.08.2017 
in Kraft. Sie tritt am 31.07.2018 außer Kraft. 

Potsdam, 27. November 2017

Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg

Britta Ernst

Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung des 
internationalen Schüleraustausches
(RL-Schüleraustausch - RLSchA)

vom 28. November 2017
Gz.: 31.2-52502

Auf Grund des § 146 des Gesetzes über die Schulen im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 
(GVBl. I/02, [Nr. 08], S. 78), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Juli 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 16], S. ber. GVBl.I/17 [Nr. 22]), 
bestimmt die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport:

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinien und auf Grund der §§ 23 und 44 der Landes-
haushaltsordnung (LHO) sowie der dazu erlassenen Ver-
waltungsvorschriften Zuwendungen zur Durchführung 
von internationalen Begegnungen von Schülergruppen. 

1.2 Internationale Begegnungen dienen vorwiegend dem 
Zweck, Schulpartnerschaften aufzubauen und fortzufüh-
ren sowie persönliche Kontakte zwischen deutschen und 
ausländischen Schülerinnen und Schülern zu knüpfen und 
zu erhalten. Sie sollen dazu befähigen, andere Kulturen 
und Gesellschaften kennen zu lernen und sich mit ihnen 
auseinander zu setzen sowie zur interkulturellen Erzie-
hung, zum Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen und 
zur Vermittlung landeskundlicher Kenntnisse beitragen.

1.3 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung einer 
Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Be-
willigungsbehörde auf Grund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Geltungsbereich und Gegenstand der Förderung

2.1 Die Zuwendung erfolgt für Schülerinnen und Schüler, 
die an internationalen Begegnungen teilnehmen und in 
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5.4.2 Begegnungen im Inland

 Der Zuschuss wird vom Zuwendungsgeber maßnahme-
spezifisch festgelegt, als Pauschale gewährt und beträgt 
maximal 5 Euro je Tag und teilnehmende Schülerin oder 
Schüler. Er darf die Gesamtkosten der Begegnung nicht 
übersteigen. Gefördert werden höchstens 14 Tage.

 Abweichend von Nummer 2.1 kann bei Inlandsbegeg-
nungen mit Schülerinnen und Schülern aus den Staaten 
Mittel-, Ost- und Südosteuropas, den Nachfolgestaaten 
der ehemaligen Sowjetunion und Entwicklungsländern 
in begründeten Fällen auch für die ausländischen Schüle-
rinnen und Schüler ein Tagegeld in Höhe von 2,50 Euro 
je Tag und Teilnehmerin oder Teilnehmer gewährt wer-
den, wenn keine Förderung von anderer Seite erfolgt.

5.4.3 Begegnungen im Ausland

 Bezuschusst werden in der Regel die Fahrtkosten bis zu 
50 Prozent. Für die Aufenthaltskosten kann in Abhängig-
keit von der Haushaltslage ein maßnahmespezifisch fest-
zulegender Festbetrag von maximal 5 Euro je Tag und 
teilnehmender Schülerin oder teilnehmendem Schüler 
gewährt werden. Gefördert werden höchstens 14 Tage 
pro internationale Begegnung.

6. Verfahren

6.1 Antragsverfahren

 Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind an das 
Staatliche Schulamt Cottbus zu richten. Dazu gehören:

a) das vollständig ausgefüllte Antragsformular mit Er-
läuterung der geplanten Maßnahme und gegebenen-
falls notwendigen Begründungen, 

b) ein detaillierter Kostenplan/Kostenvoranschlag (ge-
gebenenfalls Kostenvoranschlag für Transportmittel),

c) ein detailliertes, von der Partnerschule bestätigtes 
Programm und

d) ein Auszug aus dem Vereinsregister zum Nachweis 
der Zeichnungsberechtigung bei Fördervereinen.

 Die Anträge sind in der Regel zu folgenden Terminen 
einzureichen:

 für Begegnungen im 1. Kalenderhalbjahr 
 (01.01. - 31.07.): 15. Januar,
 für Begegnungen im 2. Kalenderhalbjahr 
 (01.08. - 31.12.): 15. Juni.

 Sie müssen jedoch spätestens acht Wochen vor Beginn 
der Maßnahme vorliegen. In begründeten Ausnahmefäl-
len ist eine kürzere Antragsfrist möglich.

6.2 Bewilligungsverfahren

 Das Staatliche Schulamt Cottbus erteilt den Zuwen-
dungsbescheid an den Zuwendungsempfänger.

antwortlichen Lehrkräfte, alle geeigneten Maßnahmen 
ergreift, um rassistisch oder fremdenfeindlich motivierte 
Vorfälle im Zusammenhang mit dem Austausch zu ver-
hindern. Dazu gehört unter anderem:

- eine sorgfältige Vor- und Nachbereitung der Begeg-
nungen mit den teilnehmenden Schülerinnen und 
Schülern unter Einbeziehung der Eltern, der Schul-
konferenz und gegebenenfalls regionaler Partner, 
zum Beispiel Beratungssysteme an den staatlichen 
Schulämtern, Unterstützungssysteme im Rahmen 
des Handlungskonzepts „Tolerantes Brandenburg -  
gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit“, RAA, 

- die Bereitschaft der am Austausch teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler, aktiv für Toleranz und 
Verständigung einzutreten und sich beim Besuch 
ihrer Partner in Brandenburg engagiert für deren Si-
cherheit und Wohlbefinden einzusetzen,

- im Rahmen der Möglichkeiten das Verhindern ver-
baler oder gar tätlicher Übergriffe gegenüber aus-
ländischen Gästen auch im regionalen Umfeld durch 
entsprechende Begleitung und Betreuung.

 Dass und wie die Schule diesbezüglich ihrer pädago-
gischen Verantwortung gerecht werden will, ist im An-
tragsvordruck gesondert nachzuweisen. 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.2 Finanzierungsart: Anteilsfinanzierung für Fahrtkosten 
sowie zusätzlich oder anstelle dessen  
eine Festbetragsfinanzierung als Ta-
gegeld.

5.3 Zuwendungsform: Zuschuss/Zuweisung

5.4 Bemessungsgrundlagen

5.4.1 Als zuwendungsfähige Kosten werden anerkannt:

 Die Kosten der Brandenburger Schülerinnen und Schüler 
für

a) die An- und Abreise,

b) Unterkunft und Verpflegung und

c) die Programmrealisierung, d.h. für Veranstaltungen, 
die besonders dem Zweck gemäß Nummer 1.2 dieser 
Richtlinien Rechnung tragen.

 Die Zuwendung beträgt – außer im Fall der Tagegeldpau-
schale bei Inlandsbegegnungen – höchstens 50 Prozent 
der vom Zuwendungsgeber als zuwendungsfähig aner-
kannten Gesamtkosten der Maßnahme. Die Höhe der Zu-
wendung richtet sich nach dem Umfang der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 
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II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Grundschule

 Grundschule „Fontane“ Niederlehme/Wernsdorf
 Goethestraße 60
 15713 Königs Wusterhausen/OT Niederlehme

 - Besetzung zum 01.09.2018 -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnis- 
se über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der branden-
burgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

6.3 Verwendungsnachweisverfahren

 Der Zuwendungsempfänger legt spätestens sechs Wo-
chen nach Abschluss der durchgeführten Maßnahme 
einen Verwendungsnachweis vor. Dem zahlenmäßigen 
Nachweis sind eine Teilnehmerliste mit den Originalun-
terschriften der teilnehmenden Schülerinnen und Schü-
ler, bei Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen die Ori-
ginalbelege sowie ein Sachbericht beizufügen, der eine 
Bewertung des Erfolgs der Maßnahme ermöglicht. Es 
ist zu bescheinigen, dass die gewährten Zuwendungen 
zweckentsprechend, wirtschaftlich und sparsam verwen-
det wurden.

6.4 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung gelten die VV/VVG zu  
44 LHO, soweit nicht in diesen Förderrichtlinien Abwei-
chungen zugelassen worden sind.

7. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Diese Richtlinien treten  am 1. Januar 2018 in Kraft und 
am 31. Dezember 2019 außer Kraft. 

Potsdam, den 28.  November 2017

Die Ministerin für
Bildung, Jugend und Sport

Britta Ernst
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Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgrup-
pe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet. 

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

 Staatliches Schulamt Cottbus
 Herrn Gerald Boese
 Blechenstraße 1
 03046 Cottbus.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunkti-
onen neu zu besetzen: 

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einem Gymnasium

 Strittmatter-Gymnasium Gransee
 Oranienburger Str. 30 a
 16775 Gransee

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

a. Grundschule Mato Kosyk
 Schulstraße 4
 03096 Briesen 

 - Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt -

b. Grundschule Finsterwalde-Nehesdorf
 Kantstraße 1
 03238 Finsterwalde

 - Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
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Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geisti-
ge Entwicklung“.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

 Staatliches Schulamt Neuruppin
 Herrn Menzel
 Trenckmannstraße 15  
 16816 Neuruppin.

der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge-

meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der Un-
terrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemei-
nen Hochschulreife.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16 
BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder einem 
Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die Zahlung eines außer-
tariflichen Entgeltes nach Entgeltgruppe 15 Ü TV-L.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Förderschule

 Schule am Kastaniensteg Neuruppin
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „geistige Entwicklung“
 Kastaniensteg 6
 16816 Neuruppin

 - Besetzung zum 01.08.2018 -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 


